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Vorbemerkung

Nachdem der Reichstag am 24. März 1933 das „Gesetz zur Behebung der 
Not von Volk und Reich“ (sog. Ermächtigungsgesetz) verabschiedet und da-
mit die Grundrechte der Weimarer Verfassung weitgehend außer Kraft gesetzt 
hatte, war der Weg in die Diktatur frei. Der Staats- und Völkerrechtler Carl 
Schmitt stellte sich sofort auf den Boden der neuen Tatsachen und entfaltete 
insbesondere in der Zeit von 1933 bis 1936 eine umfangreiche publizistische 
Tätigkeit mit dem Ziel, das NS-Regime staats- und völkerrechtlich zu unter-
mauern. Die in diesem Zeitraum veröffentlichten unselbständigen Aufsätze 
und Artikel sind in dem vorliegenden Dokumentationsband wiederabge-
druckt, ergänzt um die selbständigen, nicht wieder neu aufgelegten Monogra-
phien „Das Reichsstatthaltergesetz“, „Staat, Bewegung, Volk“ und „National-
sozialismus und Völkerrecht“. Später erschienene Titel sind nur berücksich-
tigt worden, sofern sie nicht in dem Band „Positionen und Begriffe“ (1940) 
und in den beiden von Günter Maschke besorgten Sammlungen der völker-
rechtlichen Arbeiten Schmitts, „Staat, Großraum, Nomos“ (1995) und „Frie-
den oder Pazifismus“ (2005), vorliegen. Alle weiteren selbständigen Mono-
graphien aus der Zeit von 1933 bis 1943 wurden nachgedruckt und sind daher 
ebenfalls hier nicht enthalten.

Nicht aufgenommen sind Berichte über Vorträge Schmitts und Wiederab-
drucke seiner Beiträge oder nicht von ihm mit Namen gekennzeichnete. Das 
gilt ebenfalls für Texte, die bis März 1933 im Druck erschienen sind, aber 
davor verfasst wurden.

Die Reihenfolge richtet sich nach den Veröffentlichungsterminen; sofern 
bei Vorträgen Angaben zum Zeitpunkt des Vortrags bekannt sind, sie aber erst 
später im Druck vorliegen, werden sie im Anhang erwähnt.

Den Band beschließen Hinweise zu einzelnen Schriften und eine Biblio-
graphie aller Werke Schmitts in dem genannten Zeitraum. 

Berlin, im März 2021

Für die� Für den Verlag
Carl-Schmitt-Gesellschaft e. V.� Duncker & Humblot
Gerd Giesler� Florian Simon
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Carl Schmitt

Gesammelte Schriften 1933–1936

mit ergänzenden Beiträgen aus der Zeit  
des Zweiten Weltkriegs





1. Das Gesetz zur Behebung der Not  
von Volk und Reich� vom 24. März 1933

Deutsche Juristen-Zeitung, 38. Jg., H. 7, 1. April 1933, Sp. 455–458

I.  Kennzeichnende Besonderheiten dieses Gesetzes. Das aus der Initiative 
des Reichstags (VIII. Wahlperiode Drucks. Nr. 6 v. 21. März 1933) hervorge-
gangene verfassungsändernde Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich ist im Vergleich zu früheren Ermächtigungsgesetzen nur uneigentlich 
ein Ermächtigungsgesetz. Es ist nicht nur ein Gesetz mit besonders weitge-
hender Ermächtigung und Ausschaltung der sonst bei solchen Gesetzen übli-
chen Mitwirkung und Kontrolle von Ausschüssen (des Reichstags oder 
Reichsrats), sondern unterscheidet sich in dreifacher Hinsicht grundlegend 
von allen bisher üblichen Beispielen einer gesetzgeberischen Delegation.

Zunächst wird ein neuer Reichsgesetzgeber geschaffen, der nicht nur 
Rechtsverordnungen erläßt, sondern auch Reichsgesetze im formellen Sinne 
schafft. Damit ist der überlieferte Gesetzesbegriff des parlamentarischen Ge-
setzgebungsstaates, für welchen die Mitwirkung der Volksvertretung zum 
Begriff des Gesetzes gehörte, überwunden. Ein Wendepunkt von verfassungs
geschichtlicher Bedeutung! Das heutige deutsche Verfassungsrecht kennt 
also neben dem Reichstag und dem Volk und neben dem außerordentlichen, 
im Wege der Notverordnungen Reichsrecht schaffenden Gesetzgeber des 
Art. 48 Abs. 2 noch einen weiteren Gesetzgeber, die Reichsregierung. Sie 
kann jeden, auch jeden streng formalen Gesetzesvorbehalt der Verfassung 
ausfüllen. Daß in Art. 1 Abs. 2 die finanzgesetzlichen Vorbehalte des Art. 85 
Abs. 2 und 87 RVerf. ausdrücklich genannt sind, bedeutet nur eine vielleicht 
nicht unbedingt notwendige, aber immerhin auch nicht schädliche Vorsicht 
gegenüber den auch heute noch verbreiteten Vorstellungen eines liberalen 
Konstitutionalismus, wie sie namentlich von Kühnemann und Joh. Heckel in 
der Frage der Kreditermächtigung durch Diktatur V. (zu Art. 87) gegen die 
Reichsregierung geltend gemacht wurden.

Die zweite kennzeichnende Besonderheit des neuen Gesetzes liegt darin, 
daß die Reichsregierung Verfassungsgesetze im formellen Sinne erlassen 
kann, die neues, von dem bisherigen Verfassungsrecht abweichendes materi-
elles Verfassungsrecht schaffen. Die Reichsgesetze, zu denen sie nunmehr 
befugt ist, können auch Reichsverfassungsgesetze sein, denn das neue Gesetz 
spricht von Reichsgesetzen schlechthin, und durch Art. 3 wird mit den dort 
genannten, gegenüber den Regierungsgesetzen nicht anwendbaren Verfas
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sungsbestimmungen (Art. 68–77) auch Art. 76 betroffen. Wenn Art. 2 davon 
spricht, daß die Reichsregierung von der RVerf. abweichen kann, so ist das 
nicht einfach dasselbe, wie die Ermächtigung des Gesetzes v. 13. Okt. 1923, 
RGBl. I S. 943, nach welcher die V.en der Reichsregierung von den Grund-
rechten der RVerf. „abweichen“ durften. Es handelt sich heute nicht nur um 
die Befugnis zu Durchbrechungen verfassungsgesetzlicher Bestimmungen im 
Einzelfall, sondern auch um die viel weitergehende Befugnis, neue Verfas-
sungsgesetze zu erlassen, die an die Stelle bisheriger Verfassungsgesetze 
treten. Der Reichsreg. wird ein Stück verfassungsgesetzgebender Gewalt 
übertragen. Es wird sich empfehlen, daß die Reichsreg., wenn sie verfas-
sungsgesetzliche Neuregelungen beabsichtigt, das in der Einleitungsformel 
zum Ausdruck bringt, während bei Abweichungen im Einzelfall (Durchbre-
chungen) ohne Änderungsabsicht, z. B. bei einem nur für den Einzelfall ge-
dachten Eingriff in wohlerworbene Beamtenrechte (Art. 129) eine aus
drückliche Erwähnung und Aufzählung aller betroffenen verfassungsgesetzli-
chen Bestimmungen nicht verlangt werden kann.

Endlich zeigt die Übertragung der außerordentlichen Befugnisse auf die 
Reichsreg. auch rechtslogisch eine ganz andere Struktur, als sie typischen 
Ermächtigungsgesetzen entspricht. Es wird nicht, wie sonst, der Rahmen der 
Ermächtigung irgendwie abgrenzbar und meßbar inhaltlich umschrieben, 
sondern eine inhaltlich unbegrenzte Ermächtigung für vier Jahre unter Vorbe-
halten erteilt. Neben der Schaffung eines neuen Reichsgesetzgebers und der 
Übertragung verfassungsgesetzgebender Gewalt ist diese rechtslogische Be-
sonderheit der Ermächtigungsstruktur sowohl für die Auslegung des Gesetzes 
wie auch für die Frage etwaiger Nachprüfungsmöglichkeiten von entschei-
dender Bedeutung.

II.  Rechtsgrundlagen des Gesetzes. Das Gesetz beruht zunächst formal auf 
Art. 76 RVerf. Nach der herrschenden, insbes. von Anschütz vertretenen Aus-
legung des Art. 76 hat die Befugnis zur Verfassungsänderung überhaupt keine 
Grenzen. Auf das Problem der Grenzen des Art. 76 braucht deshalb hier nicht 
eingegangen zu werden. Gegenüber einem Akt der verfassungsgesetzgeben-
den Gewalt ist übrigens bisher von keiner Seite ein Nachprüfungsrecht in 
Anspruch genommen worden.

Das neue Gesetz ist aber außerdem ein Ausdruck des Sieges der nationalen 
Revolution. Gegenüber dieser geschichtlichen Tatsache kommt der berühmte 
Satz des RG. (RGZ. 100 S. 27), daß „die Rechtmäßigkeit der Begründung 
kein wesentliches Merkmal der Staatsgewalt“ ist, zu einer dem RG. damals, 
im Jahre 1920, vielleicht nicht ganz bewußt gewordenen Geltung. Wenn die 
Gerichte schon zugunsten der neuen Mächte des Zusammenbruchs von No-
vember 1918 diesen Standpunkt einnahmen, muß der gleiche Gesichtspunkt 
erst recht und in weit höherem Maße zugunsten einer nationalen Revolution 
und der gegenwärtigen Staatsgewalt gelten.
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Eine dritte Grundlage findet der neue Rechtszustand im Staatsnotrecht. 
Darauf nimmt die Überschrift des Gesetzes Bezug.

III.  Vorbehaltene Institutionen und Rechte. Art. 2 des Gesetzes nimmt 
„die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche“ von der 
neuen Gesetzgebungsbefugnis aus. Damit ist eine neue Art institutioneller 
Garantie geschaffen. Es sind nicht die einzelnen verfassungsgesetzlichen Be
fugnisse des Reichstags  – außer seinem Gesetzgebungsrecht  – vorbehalten. 
Auch Art. 54 (Mißtrauensbeschlüsse) kann durch eine andere Regelung er-
setzt werden. Selbst weitgehende verfassungsgesetzliche Änderungen des 
Wahlrechts, mögen sie gegenüber dem bisherigen verfassungsgesetzlich fest
gelegten Wahlrecht noch so einschneidend sein, heben die Einrichtung des 
Reichstags als solche nicht auf, solange der Reichstag eine Volksvertretung 
und eine gesetzgebende Körperschaft ist. Nach den Entstellungen der verfas-
sungsmäßigen Einrichtung des Reichstags, wie sie der pluralistische Partei-
enstaat herbeigeführt hat, ist es gerade eine Hauptaufgabe der Verfassungsre-
form, wieder einen Reichstag und eine Volksvertretung zu schaffen, der 
diesen Namen verdient. Ebensowenig wie der Vorbehalt der Institution des 
Reichstags eine gründliche Wahlreform, verhindert der Vorbehalt der Institu-
tion des Reichsrats eine gründliche Reichsreform. Die Reichsreg. hat auf 
Grund des neuen Gesetzes z. B. alle Möglichkeiten, die einem verfassungs-
ändernden Gesetz auf Grund des Art. 18 RVerf. offenstehen.

Ganz anderer Art ist der Vorbehalt der Rechte des Reichspräsidenten. Hier 
wird nicht eine Institution als solche, sondern der status quo aller gegen
wärtigen verfassungsgesetzlichen Bestimmungen vorbehalten. Darunter fällt 
z. B. das außerordentliche Gesetzgebungsrecht des Art. 48, das Begnadigungs
recht, der Oberbefehl, das Recht, Beamte zu ernennen, den Reichstag aufzu-
lösen, den Reichskanzler zu ernennen und zu entlassen usw.

IV.  Träger der außerordentlichen Befugnisse ist nach Art. 5 die „gegen-
wärtige Reichsregierung“, solange sie nicht „durch eine andere abgelöst“ 
wird. Daß personale Einzelveränderungen in der Mitgliedschaft des Reichs-
kabinetts weder eine „Ablösung“ noch eine „andere“ Regierung bewirken, 
steht außer Zweifel. Andererseits erhebt sich die Frage, worin die Identität 
der gegenwärtigen Regierung besteht. Hier ist zunächst die politische Füh-
rung durch den Reichskanzler das entscheidende Merkmal. Die gegenwärtige 
Regierung wird durch ihren Führer wesentlich bestimmt. Sie ist allerdings 
außerdem durch eine Reihe anderer Merkmale gekennzeichnet: das Vertrauen 
des Reichspräsidenten, die Beteiligung von Männern, die in dem plebiszitä-
ren Vertrauensvotum der Wahl des 5.  März mit eingeschlossen waren, und 
die Mitarbeit von Fachministern (Reichsfinanzministerium und Reichswehr-
ministerium), deren Ersetzung durch reine Parteileute den politischen Cha-
rakter der gegenwärtigen Reichsregierung verändern würde. Wie weit neben 


